
  
 

Beschluß Nr. 1/80 des Assoziationsrats 
EWG/Türkei  

über die Entwicklung der Assoziation 
vom 19. September 1980 

- Auszug - 
  
 

Kapitel II. 
Soziale Bestimmungen 

Abschnitt 1. 
Fragen betreffend die Beschäftigung und die Freizügigkeit der 

Arbeitnehmer 
    
Artikel 6 
 
 (1) Vorbehaltlich der Bestimmungen in Artikel 7 über den freien 
Zugang der Familienangehörigen zur Beschäftigung hat der türkische 
Arbeitnehmer, der dem regulären Arbeitsmarkt eines Mitgliedstaats 
angehört, in diesem Mitgliedstaat 
– nach einem Jahr ordnungsgemäßer Beschäftigung Anspruch auf 
Erneuerung seiner Arbeitserlaubnis bei dem gleichen Arbeitgeber, 
wenn er über einen Arbeitsplatz verfügt; 
– nach drei Jahren ordnungsgemäßer Beschäftigung - vorbehaltlich des 
den Arbeitnehmern aus den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft 
einzuräumenden Vorrangs - das Recht, sich für den gleichen Beruf bei 
einem Arbeitgeber seiner Wahl auf ein unter normalen Bedingungen 
unterbreitetes und bei den Arbeitsämtern dieses Mitgliedstaats 
eingetragenes anderes Stellenangebot zu bewerben; 
– nach vier Jahren ordnungsgemäßer Beschäftigung freien Zugang zu 
jeder von ihm gewählten Beschäftigung im Lohn- oder 
Gehaltsverhältnis. 
 (2) Der Jahresurlaub und die Abwesenheit wegen Mutterschaft, 
Arbeitsunfall oder kurzer Krankheit werden den Zeiten 
ordnungsgemäßer Beschäftigung gleichgestellt. Die Zeiten 
unverschuldeter Arbeitslosigkeit, die von den zuständigen Behörden 
ordnungsgemäß festgestellt worden sind, sowie die Abwesenheit wegen 
langer Krankheit werden zwar nicht den Zeiten ordnungsgemäßer 
Beschäftigung gleichgestellt, berühren jedoch nicht die aufgrund der 
vorherigen Beschäftigungszeit erworbenen Ansprüche. 



 (3) Die Einzelheiten der Durchführung der Absätze 1 und 2 
werden durch einzelstaatliche Vorschriften festgelegt. 
 
Artikel 7 
 
Die Familienangehörigen eines dem regulären Arbeitsmarkt eines 
Mitgliedstaats angehörenden türkischen Arbeitnehmers, die die 
Genehmigung erhalten haben, zu ihm zu ziehen, 
– haben vorbehaltlich des den Arbeitnehmern aus den Mitgliedstaaten 
der Gemeinschaft einzuräumenden Vorrangs das Recht, sich auf jedes 
Stellenangebot zu bewerben, wenn sie dort seit mindestens drei 
Jahren ihren ordnungsgemäßen Wohnsitz haben 
– haben freien Zugang zu jeder von ihnen gewählten Beschäftigung im 
Lohn- oder Gehaltsverhältnis, wenn sie dort seit mindestens fünf 
Jahren ihren ordnungsgemäßen Wohnsitz haben. 
Die Kinder türkischer Arbeitnehmer, die im Aufnahmeland eine 
Berufsausbildung abgeschlossen haben, können sich unabhängig von der 
Dauer ihres Aufenthalts in dem betreffenden Mitgliedstaat dort auf 
jedes Stellengebot bewerben, sofern ein Elternteil in dem 
betreffenden Mitgliedstaat seit mindestens drei Jahren 
ordnungsgemäß beschäftigt war. 
 
Artikel 8 
 
(1) Kann in der Gemeinschaft eine offene Stelle nicht durch die 
auf dem Arbeitsmarkt der Mitgliedstaaten verfügbaren Arbeitskräfte 
besetzt werden und beschließen die Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften zu gestatten, daß zur Besetzung 
dieser Stelle Arbeitnehmer eingestellt werden, die nicht 
Staatsangehörige eines Mitgliedstaats der Gemeinschaft sind, so 
bemühen sich die Mitgliedstaaten, den türkischen Arbeitnehmern in 
diesem Falle einen Vorrang einzuräumen. 
 (2) Die Arbeitsämter der Mitgliedstaaten bemühen sich, die bei 
ihnen eingetragenen offenen Stellen, die nicht durch dem regulären 
Arbeitsmarkt dieses Mitgliedstaats angehörende Arbeitskräfte aus 
der Gemeinschaft besetzt werden konnten, mit regulär als Arbeitslose 
gemeldeten türkischen Arbeitnehmern zu besetzen, die im 
Hoheitsgebiet des genannten Mitgliedstaats ihren ordnungsgemäßen 
Wohnsitz haben. 
 
Artikel 10 
 



(1) Die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft räumen den türkischen 
Arbeitnehmern, die ihrem regulären Arbeitsmarkt angehören, eine 
Regelung ein, die gegenüber den Arbeitnehmern aus der Gemeinschaft 
hinsichtlich des Arbeitsentgeltes und der sonstigen 
Arbeitsbedingungen jede Diskriminierung aufgrund der 
Staatsangehörigkeit ausschließt. 
(2) Vorbehaltlich der Artikel 6 und 7 haben die in Absatz 1 
genannten türkischen Arbeitnehmer und ihre Familienangehörigen in 
gleicher Weise wie die Arbeitnehmer aus der Gemeinschaft Anspruch 
auf die Unterstützung der Arbeitsämter bei der Beschaffung eines 
Arbeitsplatzes. 
 
 
Artikel 12 
 
Wenn in einem Mitgliedstaat der Gemeinschaft oder in der Türkei der 
Arbeitsmarkt ernsten Störungen ausgesetzt oder von ernsten 
Störungen bedroht ist, die ernste Gefahren für den Lebensstandard 
und das Beschäftigungsniveau in einem Gebiet, einem 
Wirtschaftszweig oder einem Beruf mit sich bringen können, so kann 
der betreffende Staat davon absehen, automatisch die Artikel 6 und 7 
anzuwenden. Der betreffende Staat unterrichtet den Assoziationsrat 
von dieser zeitweiligen Einschränkung. 
  
Artikel 13 
 
Die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft und die Türkei dürfen für 
Arbeitnehmer und ihre Familienangehörigen, deren Aufenthalt und 
Beschäftigung in ihrem Hoheitsgebiet ordnungsgemäß sind, keine neuen 
Beschränkungen für den Zugang zum Arbeitsmarkt einführen. 
  
Artikel 14 
 
(1) Dieser Abschnitt gilt vorbehaltlich der Beschränkungen die aus 
Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit und Gesundheit 
gerechtfertigt sind. 
(2) Er berührt nicht die Rechte und Pflichten, die sich aus den 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften oder zweiseitigen Abkommen 
zwischen der Türkei und den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft 
ergeben, soweit sie für ihre Staatsangehörigen keine günstigere 
Regelung vorsehen. 
 



 
Artikel 30 
 
Dieser Beschluß tritt am 1. Juli 1980 in Kraft. 
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